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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

X~k.\ 
A. Z.: R-486/R rrr' 
Betreff: 

Zum Schreiben vom ." ... " ..... " ...... " .. . 

A. Z.: """"". " ". " 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Lebensmittelgesetz 1975 
geändert wird (Lebensmittelgesetz­
novelle 1986). 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtscbaftskammern Öster­

reicbs Qbermittelt in der Anlage 25 Exemplare ibrer Stellung­

nabme zu dem im Betreff genannten Ent\1Turf. 

F~r den Generalsekretär: 

25 Beilagen 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DEI LAN DWIIlTSCHAFTSKAM M ERN 

ÖSTERREICHS 

G.Z.~ H-386/H 
z.Schr.v.: 11.3.1ge6 
Zl.IV-41.901/1l-6/86 

An das 

p' ~ r~ ~~~ -~-:- .~~ ";?" "';~ 

). ,;.J ~"-J'j \~! ~;,.. '~~~ ... ;~ :i, 1 1 .. 

Wien, am ............... ll .•. 4&1.9.8.6 .............. . 
Wien L, Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41. 63 7731. Fernschreiber 13/5451 

Bundesministerium für Gesundheit 
und UmvJel tschutz 

Stubenring 1 
1010 '!i'Jien 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Lebensmittelgesetz 1975 
geändert wird (Lebensmittelgesetz­
novelle J.986). 

Die Präsidentenkonferenz der Landh7irtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Bundesministerium für Gesundheit 

und. Umweltschutz zu dem EntvlUrf einer Lebensmittelgesetzno­

velle 1986 folgende Stellungnahme bekanntzugeben: 

Zu Z 1 (§ 39): 

Dieses Vorhaben wird grundsätzlich gut geheißen. Aus Gründen 

der besseren Lesbarkait des schon jetzt textlich sehr langen 

Paragraphen wird vorgeschlagen, anstelle des vorgesehenen 

neuen Abs 9 folgende Ergänzung des A~s 5 vorzunehmen~ 

~ •.. vom Bund zu leisten; ein solches Verlangen ist von 

der Eingabengebühr befreit. Die Entschädigung entfällt, 
~~ 

o • 0 G 

Zu 2. 2 (~ 48) ~ 

Die vorgesehene Regelung, daß ein bediensteter der anzei­

genden Bundesanstalt nicht mehr als Sachverständiger zu 

hören, sondern als ~euge zu vernehmen ist, wird begrüßt. 
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Der bisherige Rechtszustand, daß die Verfasser des Anzeige­

gutachtens als Sachvers·tänöige vernommen wurden, war äußerst 

unbefriedigend und auch verfassungswidrig und ist daher 

vom Verfassungsgerichtshof beseitigt worden. 

Gegen die übrigen Bestimmungen des Y~nt\-lUrfes werden keine 

Einwendungen erhoben. 

Das Präsidium des Nationalrates "'lira von dieser Stellung­

nahme ä.urch Übersendung von 25 p...bzügen in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsident~ Der Generalsekretär: 
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